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Regeste

Regeste Art. 2 lit. f der Mietzinskontrollverordnungen des Bundesrates vom 30. Dezember
1953 und 28. Dezember 1956. 1. Der Entscheid der Verwaltungsbehörde über die Frage, ob
möblierte Einzelzimmer in üblicher Weise vermietet seien oder nicht, ist vom Strafrichter
frei zu überprüfen (Erw. 1). 2. Es ist nicht üblich, alle oder den grösseren Teil der Zimmer
eines Privathauses einzeln möbliert zu vermieten (Erw. 1). 3. Die Unterstellung der nicht in
üblicher Weise vermieteten möblierten Einzelzimmer unter die Preiskontrolle ist
gesetzmässig (Erw. 2).

Regeste Art. 2 lit. f. des ordonnances du Conseil fédéral concernant le contrôle des loyers
du 30 décembre 1953 et du 28 décembre 1956. 1. Le juge pénal revoit librement la décision
de l'autorité administrative touchant le caractère usuel ou non des conditions dans lesquelles
des chambres meublées sont louées séparément (consid. 1). 2. Il n'est pas usuel de louer
meublées et séparément toutes les chambres d'une maison privée ou la plupart d'entre elles
(consid. 1). 3. Est légal l'assujettissement au contrôle des prix de la location de chambres
meublées séparées, faite dans des conditions non usuelles (consid. 2).

Regesto Art. 2 lett. f delle ordinanze del Consiglio federale 30 dicembre 1953 e 28
dicembre 1956 concernenti il controllo delle pigioni. 1. Il giudice penale esamina
liberamente la questione, decisa dall'autorità amministrativa, se le condizioni alle quali
sonoappigionate separatamente camere mobiliate siano usuali o no (consid. 1). 2. Non è
usuale appigionare separatamente tutte o la maggior parte delle camere mobiliate di una
casa privata (consid. 1). 3. È legale l'assoggettamento al controllo dei prezzi della locazione
di camere mobiliate separate, fatta in condizioni non usuali (consid. 2).

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 14 Abs. 1 der Mietzinskontrollverordnung (VMK) vom 30. Dezember 1953 und
Art. 16 Abs. 1 VMK vom 28. Dezember 1956 darf für Objekte, die am 31. August 1939
nicht oder in anderer Zusammensetzung vermietet waren und für welche ein
höchstzulässiger Mietzins noch nicht behördlich festgesetzt wurde, ein Mietzins nur mit
Bewilligung der zuständigen Amtsstelle gefordert oder angenommen werden. Der
Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass die Voraussetzungen zur Anwendung dieser
Bestimmungen nicht erfüllt seien. Er beruft sich dagegen auf Art. 2 Abs. 2 der
Bundesbeschlüsse über die Durchführung einer beschränkten Preiskontrolle (PKB) vom 10.
Juni 1953 und 28. September 1956, um darzutun, dass Mietzinse für möblierte
Einzelzimmer nicht der Preiskontrolle unterstellt seien. Art. 2 Abs. 2 PKB vom 10. Juni
1953 bestimmt, dass möblierte Einzelzimmer von der Mietzinskontrolle ausgenommen
sind. Art. 2 lit. f VMK vom 30. Dezember 1953 beschränkt diese Ausnahme auf die in



üblicher Weise vermieteten möblierten Einzelzimmer. Diese Ordnung wurde auch nach
1956 beibehalten, einerseits durch Art. 2 Abs. 2 PKB vom 28. September 1956, wonach die
bis zum 31. Dezember 1956 frei gegebenen Objekte von der Mietzinskontrolle
ausgenommen bleiben, anderseits gemäss Art. 2 lit. f VMK vom 28. Dezember 1956,
dessen Text mit Art. 2 lit. f VMK vom 30. Dezember 1953 wörtlich übereinstimmt. Im
vorliegenden Falle haben die Preiskontrollbehörden festgestellt, das der Beschwerdeführer
seine Zimmer nicht in üblicher Weise vermietet habe und dass sie demzufolge der
Mietzinskontrolle unterworfen seien. BGE 85 IV 67 S. 70 Dieser Entscheid der
Verwaltungsbehörden ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz für den Strafrichter nicht
verbindlich. Abgesehen von dem hier nicht zutreffenden Fall, dass ein Verwaltungsakt
rechtsgestaltende Wirkung hat oder nach gesetzlicher Vorschrift von den Gerichten als
Tatbestand hinzunehmen ist, steht dem Zivil- und Strafrichter grundsätzlich das Recht zu,
unabhängig von der Verwaltung zu entscheiden und vorfrageweise auch solche
Rechtsfragen zu lösen, die dem Erkenntnisgebiet der Verwaltung angehören. Ob ihn im
letztern Fall eine bereits ergangene Entscheidung des Präjudizialpunktes durch die
zuständige Verwaltungsbehörde binde, stehe dahin ( BGE 79 I 285 ). Die Frage, ob
Einzelzimmer der Mietzinskontrolle unterstehen, d.h. ob sie in üblicher Weise vermietet
seien oder nicht, ist weder in den Preiskontrollbeschlüssen noch in den
Mietzinskontrollverordnungen von 1953 und 1956 dem Entscheid der
Verwaltungsbehörden vorbehalten worden. Der Richter kann und muss sie daher frei
überprüfen. Dem Entscheid der Verwaltungsbehörden ist jedoch beizupflichten. Dass ein
Hauseigentümer ein oder zwei Zimmer, die er für den eigenen Gebrauch nicht benötigt,
einzeln vermietet, kommt häufig vor und entspricht der Gewohnheit. Dagegen muss als
aussergewöhnlich bezeichnet werden, dass in einem dreistöckigen Haus, das nach seiner
baulichen Einrichtung die Vermietung ganzer Wohnungen zuliesse, sämtliche und in einem
andern Haus der Grossteil der Zimmer einzeln vermietet werden und dass überdies jedes
dieser Zimmer von zwei oder mehreren Mietern benützt wird. Fällt somit das Vorgehen des
Beschwerdeführers nicht unter die übliche Art der Vermietung von Einzelzimmern im
Sinne von Art. 2 lit. f der VMK von 1953 und 1956, so kann er sich auch nicht auf die
Ausnahmebestimmungen der Art. 2 Abs. 2 der PKB von 1953 und 1956 berufen.

E. 2
Hulmann bestreitet die Gesetzmässigkeit der BGE 85 IV 67 S. 71 Art. 2 lit. f der VMK von
1953 und 1956, indem er geltend macht, der Bundesrat sei nicht befugt gewesen, die in den
Bundesbeschlüssen von 1953 und 1956 vorgesehene Freigabe möblierter Einzelzimmer auf
dem Verordnungsweg wieder einzuschränken. Die Rüge betrifft aus den bereits angeführten
Gründen ein Sachgebiet, das in die Entscheidungskompetenz des Richters fällt. Sie ist daher
zu überprüfen, und zwar, da in Art. 14 Abs. 1 PKB vom 10. Juni 1953 und in Art. 15 Abs. 1
PKB vom 28. September 1956 dem Bundesrat die Ermächtigung zum Erlass der
erforderlichen Ausführungsvorschriften vorbehaltlos erteilt wurde, nur unter dem
Gesichtspunkt, ob die beanstandeten Verordnungsvorschriften objektiv geeignet sind, das
von der Delegationsnorm gesetzte Ziel zu erreichen ( BGE 84 IV 76 ). Diese Frage ist zu
bejahen. Eine Preiskontrolle, auch eine beschränkte, kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn
sie wirksam ist, d.h. wenn die Bestimmungen, auf der sie beruht, eingehalten werden. Wäre
es nach der Freigabe der Vermietung von Einzelzimmern gestattet, ein Haus ganz oder zum
grössern Teil einzelzimmerweise zu vermieten, so würden diese Objekte der behördlichen
Mietzinskontrolle entzogen, und der Vermieter wäre in der Festsetzung der Mietzinse frei,
während der Eigentümer, der sein Haus als Ganzes oder wohnungsweise vermietet, der



Preiskontrolle unterstellt bliebe. Als Folge dieser Ungleichheit wäre zu befürchten, dass
viele der von der Preiskontrolle betroffenen Hauseigentümer der Versuchung nicht
widerstehen könnten, ihr Haus oder ihre Wohnungen ebenfalls einzelzimmerweise zu
vermieten, um sich der behördlichen Bewilligungspflicht zu entziehen. Dass eine solche
Umgehung der Mietzinskontrollvorschriften dem Zweck der Preiskontrolle zuwiderlaufen,
ja dessen Erreichung in erheblichem Umfange in Frage stellen würde, ist offensichtlich. Die
beanstandeten Verordnungsvorschriften, deren Sinn gerade darin besteht, dieser Gefahr zu
begegnen, stehen somit im Einklang mit den Absichten des Gesetzgebers BGE 85 IV 67 S.
72 und können nicht als gesetzwidrig bezeichnet werden. Dispositiv Demnach erkennt der
Kassationshof: Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
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